
an die selbständig erwerbenden Ergotherapeut*innen und Leiter*innen 

von Organisationen der Ergotherapie 

Bern, 18. November 2021 

Anpassungen des Tarifwerks EVS-SRK-MTK per 1. Januar 2022 

1. Ausgangslage

Der ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz (EVS) und das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) 

haben mit der Medizinaltarif-Kommission (MTK) einen nationalen Tarifvertrag abgeschlossen, der 

am 1.3.2019 in Kraft getreten ist. Unklarheiten in der Tarifstruktur und allgemeine Entwicklungen 

wurden im Rahmen der Tarifkommission EVS-SRK-MTK diskutiert: 

● Im Jahr 2020 konnte während der Schliessung der Praxen aufgrund der COVID-19-

Pandemie eine vorübergehende Tariflösung gefunden werden, um die Durchführung von

Behandlungsmassnahmen auf räumliche Distanz zu vergüten. Es hat sich gezeigt, dass

diese Form der Therapie unter bestimmten Bedingungen auch ausserhalb der Pandemie

eine gute Ergänzung zu den derzeitigen Behandlungsformen darstellt.

● Es wurde festgestellt, dass für die spezifische Abrechnung von Kosten im Zusammenhang

mit der Versorgung und Beratung für bestimmte Hilfsmittel (gilt nur für die IV) ohne eine

begleitende ergotherapeutische Behandlung keine Tarifposition zur Verfügung steht.

● Die Definitionen der beiden Tarifpositionen „Kleiner Verbandswechsel“ (3241) und

„Steriles Fadenziehset“ (3242) waren unklar.

● Die Referenzpreise von einigen Fertigschienenprodukten waren zu tief.

Es freut uns, Ihnen nun die verhandelten Anpassungen des Tarifwerks EVS-SRK-MTK, ab dem 

01.01.2022, mitzuteilen. Die Therapie auf räumliche Distanz wird für die Ergotherapie tarifiert und 

eingeführt. Es wird eine neue Tarifposition zur ausschliesslichen Hilfsmittelversorgung zu Lasten 

der Invalidenversicherung (IV) geschaffen. Ausserdem werden die Definitionen der zwei 

Tarifpositionen „Kleiner Verbandswechsel“ (3241) und „Steriles Fadenziehset“ (3242) sowie die 

Referenzpreise einiger Fertigschienenprodukte angepasst. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit diesen Änderungen und Ergänzungen die 

Tarifstruktur an neue Entwicklungen und an die Realität des ergotherapeutischen Alltags 

angepasst wird. 



 
 

2. Informationen zur Tarifstruktur 

 

Behandlungsmassnahmen auf räumliche Distanz 

Es werden vier neue Tarifpositionen eingeführt (3108.1, 3108.2, 3108.3 und 3108.4). Sie legen 

die Begründungen fest, aufgrund derer eine Therapie auf räumliche Distanz durchgeführt werden 

kann (kontextbezogene Begründung, personenbezogene Begründung, therapeutische 

Begründung, gesundheitspolizeiliche Begründung). Voraussetzung zur Durchführung von 

Therapie auf räumliche Distanz ist, dass die gleiche Behandlungsqualität, wie im direkten Kontakt 

gewährleistet wird. Ohne zusätzliche Absprache mit den entsprechenden Versicherern dürfen 

maximal 1/3 der Behandlungen auf räumliche Distanz durchgeführt werden. Die vier neuen 

Tarifpositionen werden vorerst bis zum 31.12.23 eingeführt. Während diesen zwei Jahren wird 

die Anwendung beobachtet und evaluiert. 

 

Versorgung und Beratung für Hilfsmittel (IV) ohne laufende Ergotherapie 

Für die Hilfsmittelversorgung für die IV, für Menschen ohne begleitende ergotherapeutische 

Behandlung, wurde die Tarifposition 3107 „Hilfsmittelversorgung nur für die IV (Einzelsetting), pro 

5 Min”. eingeführt. Die Bedingungen, unter denen diese Leistungen erstattet werden können, sind 

in der Tarifposition 3107 festgelegt. 

 

Kleiner Verbandswechsel (3241) und Steriles Fadenziehset (3242) 

Nach Rücksprache mit einzelnen Mitgliedern und der SGHR, sowie aufgrund der geführten 

Diskussionen in der Tarifkommission wurde beschlossen, die Beschreibung der Tarifposition 

3242 „Steriles Fadenziehset” anzupassen. Die Präzisierung dieser Tarifziffern sorgt für mehr 

Klarheit. 

 

Mehr Informationen finden Sie in der beigefügten neuen Tarifstruktur, die ab dem 1.1.2022 gilt. 

Das Dokument umfasst neben den Tarifziffern auch genaue Beschreibungen wann, wozu welche 

Ziffern angewendet werden dürfen. Die Kenntnis über die Beschreibung und die entsprechende 

Anwendung erleichtert Ihren administrativen Arbeitsalltag. 

 

3. Schienen- und Therapiemittelliste  

Die Spaltenbezeichnung Max. Einkaufspreis würde in Max. Preis umbenannt. 

Die Preisanpassungen erfolgte durch einen Preisvergleich sämtlicher Fertigschienen mit den 

Preisen von Orthopartner AG oder RehaTec AG.  

Angepasst wurden folgende Produkte: 

- Statisch-progressive Fingerorthese (max. Preis: 90.00CHF) 

- Anti-Deviationsorthese (max. Preis: 36.00CHF) 

- Mittelhandorthese (max. Preis: 52.00CHF) 

- Handgelenksbandage (max. Preis: 52.00) 

- Radialisersatzmanschette (max. Preis: 98.00) 

- Zubehör Johnstone Splint (Mundstück, Filter) (max. Preis 12.00CHF) 

- CrossTapes Stk (max. Preis: 0.45CHF) 

 

 

 

 

 



 
 

4. Kosten 

 

Die Tarifstrukturanpassungen mussten kostenneutral erfolgen. Da die Behandlungsmassnahmen 

auf räumliche Distanz nicht als zusätzliche Option, sondern als Ersatz angeboten werden, ist kein 

Kostenanstieg zu erwarten. 

 

 

5. Software Anbieter 

 

Die dem EVS/ASE bekannten Software Anbieter (EVS-Webseite) werden ebenfalls über die 

Anpassungen in der MTK Tarifstruktur informiert. Werden in einer Praxis andere, nicht 

aufgeführte Softwares genutzt, ist der/die selbständige Ergotherapeut*in oder die Organisation 

der Ergotherapie verantwortlich, den entsprechenden Anbieter über die Anpassungen der 

Tarifstruktur zu informieren. 

 

 

6. Dokumente 

 

Alle Dokumente, welche Sie zur Anwendung der neuen Tarifpositionen benötigen sowie die 

Liste mit den angepassten Schienenpreisen finden Sie wie immer auf der EVS-Webseite unter 

https://www.ergotherapie.ch/berufsausuebung/tarifvertraege/?page=36. Zudem werden die 

FAQs zum MTK Tarif auf der EVS/ASE Webseite laufend ergänzt.  

 

 

 

 

Beilagen: 

- Ergo_Tarifstruktur_2021 

- Schienen und Therapiematerialliste 

- Broschüre “Therapie auf räumliche Distanz” 

 

https://www.ergotherapie.ch/download.php?cat=6JLvL2DYoAPKasSNvUf3Dw%3D%3D&id=660
https://www.ergotherapie.ch/berufsausuebung/tarifvertraege/?page=36

